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[Benennung von Organisationseinheit/Fachbereich/Abteilung]
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1. Alternative: 
 Der Arzt hat organisatorisch den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft in 

seiner Abteilung sicherzustellen. Der Arzt ist verpflichtet, an der Rufbereitschaft 
seiner Abteilung turnusgemäß im Wechsel mit den übrigen hierfür vorgesehenen 
Fachärzten seiner Abteilung teilzunehmen.18 

2. Alternative: 
 Der Arzt hat organisatorisch den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft in 

seiner Abteilung sicherzustellen. Für den Fall, dass die Zahl der nachgeordneten 
Fachärzte der Abteilung, gleich aus welchem Grund (Krankheit, Urlaub, Perso-
nalmangel etc.), nicht ausreicht, um die Rufbereitschaft unter Einhaltung der ar-
beits- und tarifvertraglichen sowie gesetzlichen Vorschriften jederzeit zu gewähr-
leisten, ist der Chefarzt dazu verpflichtet, am Rufbereitschaftsdienst turnusge-
mäß mit den übrigen hierfür vorgesehenen Fachärzten seiner Abteilung teilzu-
nehmen.18 
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